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DIE BEDEUTUNG VON INSTITUTIONEN IM AGRAR·UMWEL TBEREICH 
AM BEISPIEL DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK 

von 

P. WEINGARTEN und F. PIRSCHER' 

1 Einleitung 

Nach dem Zusammenbrechen der zentralwirtschaftlichen, sozialistischen Ordnung in den mit
tel- und osteuropäischen Ländern zu Beginn der 90er Jahre herrschte vielfach die euphorische 
Meinung vor, ein reines Übertragen (westlicher) marktwirtschaftlicher und demokratischer 
Strukturen werde zu einem raschen wirtschaftlichen Aufschwung in den Transforrnationslän
dem führen. Die bisherigen Erfahrungen haben dagegen gezeigt, daß dies ein langwierigerer 
Prozeß ist, dessen Erfolg entscheidend vom Entstehen bzw. Vorhanden sein adäquater institu
tionen beeinflußt wird. 

Im folgenden wird am Beispiel des Gewässerschutzes in der Tschechischen Republik unter
sucht, welche Bedeutung die Ausgestaltung von Institutionen innerhalb des Agrar-Umweltbe
reichs für den Beitrag der Landwirtschaft zur Erreichung einer gesellschaftlich optimalen 
Umweltqualität hat. Kapitel 2 gibt einen kurzen Überblick über die Gewässerqualität in 
Tschechien. Hieran schließen sich in Kapitel 3 grundsätzliche institutionenökonomische 
Überlegungen an, bevor dann im 4. Kapitel näher auf die tschechische Gewässerschutzpolitik 
und auf mögliche Auswirkungen eines EU-Beitritts eingegangen wird. Darauf aufbauend wer
den in Kapitel 5 einige Schlußfolgerungen gezogen. 

Die Tschechische Republik wurde als Beispiel gewählt, weil dort wie in allen Ländern Mittel
und Osteuropas institutionelle Änderungen im Zuge der Transforrnationsprozesse leichter 
durchführbar sind als in westlichen Ländern. In der tschechischen Republik wird zudem seit 
längerem diskutiert, das seit 1973 gültige "Wassergesetz" (Water Act) zu novellieren (HoLAS 
und KONVICKovA 1996). Da die Tschechische Republik zu den Ländern gehört, mit denen die 
EU in Kürze Beitrittsverhandlungen aufnehmen wird, ist die Frage, inwieweit das tschechi
sche Gewässerschutzrecht bereits mit dem der EU harmonisiert ist, ebenfalls von Interesse.! 

2 Gewässerqualität in der Tschechischen Republik 

Bis 1989 war das Gebiet der heutigen Tschechischen Republik eine der Regionen mit der 
stärksten Umweltverschmutzung in Mitteleuropa. Seit Beginn der Transforrnationsprozesse 
entwickelte sich ein zunehmendes öffentliches Bewußtsein für die bestehenden Umweltpro
bleme. Umfangreiche Investitionen in Umweltschutzmaßnahmen sowie die Umstrukturierung 
der Industrie haben mittlerweile bei einigen Umweltmedien zu einer deutlichen Verringerung 

Dr. Peter Weingarten und Dr. Frauke Pirscher, Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa 
(lAMa), Magdeburger Str. 1,06112 Halle/Saale. 

Für eine nähere Betrachtung der Tschechischen Republik sprachen zudem bestehende wissenschaftliche 
Kontakte mit dem Agrarökonomischen Forschungsinstitut (VUZE) in Prag. Der vorliegende Beitrag basiert 
deshalb in wesentlichen Teilen auf WEINGARTEN et al. (1997). 
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der Belastung geführt (EUROPÄISCHE KOMMISSION 1997, UNDP 1996). 

Auch die Wasserqualität hat sich in den letzten Jahren verbessert. So haben sich der BODs-
Gehalt (Biological Oxygen Demand) sowie die Konzentration an nicht-löslichen Substanzen 
und anorganischen Salzen im Oberflächenwasser im Zeitraum von 1989 bis 1994 kontinuier
lich verringert. Dagegen hat der Gehalt an Nitrat und Phosphat nicht abgenommen. Auch im 
Grundwasser ist die N-Belastung vielerorts weiterhin zu hoch (MoE 1995b). 

Eine Analyse der Qualität des Oberflächenwassers für 1995 zeigt, daß hinsichtlich der Nitrat
und Phosphatbelastung 79 % bzw. 58 % der untersuchten Proben in die Kategorien "ver
schmutzt", "stark verschmutzt" und "sehr stark verschmutzt,,2 fallen. Lediglich 21 % bzw. 
42 % können als "sauber" oder "sehr sauber" bezeichnet werden (PRAZAN 1997a). 

Die Landwirtschaft hat in den 70er und 80er Jabren zunehmend zu dieser Gewässerbelastung 
beigetragen. Als Ursachen hierfür führen HOLAsund KONVICKovA (1996, S. 40) "the irratio
nal concentrations of breeding of farm animals and the narrow specialisation of agricultural 
enterprises accompanied by large-scale farming connected with using heavy machines" an. 
Dies ging vielfach einher mit einer unsachgemäßen Lagerung von Wirtschaftsdünger, einem 
überhöhten Einsatz organischer und mineralischer Düngemittel und Wirtschaftsweisen, die 
die Erosion förderten. 

Der Düngemitteleinsatz ist jedoch in den letzten Jahren massiv verringert worden. Aufgrund 
des Rückgangs der Tierproduktion wurden weniger Nährstoffe in Form von organischem 
Dünger ausgebracht. Waren es in der heutigen Tschechischen Republik 1989 im Durchschnitt 
noch 25 kg N und 28 kg P20S pro ha LF, so lag die durchschnittliche Ausbringungsmenge in 
Tschechien 1995 nur noch bei 16 kg N und 18 kg P20s je ha LF (PRAZAN 1997b). Der Ver
brauch an mineralischem Stickstoff ging im selben Zeitraum von 97 kglha auf 56 kglha zu
ruck, der von Phosphat sogar von 63 kglha LF auf nur noch 15 kglha LF. Eine entsprechende 
Reduzierung der Nitrat- und Phosphatkonzentration im Grund- und Oberflächenwasser konnte 
aber noch nicht beobachtet werden (MoE 1995a, UNDP 1996).3 

Das tschechische Umweltrninisterium geht davon aus, daß 5-6 % des öffentlichen Trinkwas
sers, das zu 42 % aus Grundwasser und zu 58 % aus Oberflächen wasser stammt, nicht den 
tschechischen Grenzwertvorgaben genügen. Die Qualität des Wassers aus privaten Brunnen4 

entspricht sogar in 98 % der untersuchten Fälle nicht dem erforderlichen Standard, insbeson
dere in Hinsicht auf Mikroben. 
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Gemäß der tschechischen Norm CSN 75 7221 wird Oherflächenwasser in fünf Qualitätsstufen eingeteilt, die 
durch Grenzwerte für 22 Indikatoren definiert sind. Für Nitrat (Phosphat) gelten folgende Grenzen [in mg 
N-N~ (P)JIJ: sehr sauber: < 1,0 « 0,03); sauber: < 3,4 « 0,15); verschmutzt: < 7 « 0,4); stark ver
schmutzt: < 11.0 « 1,0); sehr stark verschmutzt: > 11,0 (>1,0). 

Gründe hierfür können in regionalen Abweichungen von den o.g. Durchschnittswerten liegen, im je nach 
Standort unterschiedlich großen zeitlichen Verzug zwischen der Ausbringung von Nährstoffen und dem 
Eintrag in die Gewässer, im Fortbestehen anderer Belastungsquellen (z.B. private Abwässer) sowie in den 
geringen Niederschlagsmengen der letzten Jahre. 

Ende 1994 deckten rund 86 % der Bevölkerung ihren Wasserbedarf durch die öffentliche Trinkwasserver
sorgung und 14 % durch private Brunnen (MOE I99Sb). 



3 Institutionenökonomische Überlegungen 

Für eine Verbesserung der Gewässerqualität und eine Anpassung des tschechischen Gewäs
serschutzrechts an das der EU ist es hilfreich, sich die Bedeutung von Institutionen zu verge
genwärtigen. Nach RICH1ER und FuRUBOlN (1996, S. 43) lassen sich Institutionen allgemein 
definieren als "ein auf ein bestimmtes Zielbündel abgestelltes System von Normen ein
schließlich deren Garantieinstrumente, mit dem Zweck, das individuelle Verhalten in eine be
stimmte Richtung zu steuern". Diese "Spielregeln einer Gesellschaft" (NORlH 1992, S. 3) be
grenzen den (zulässigen) Handlungsraum aller Individuen und damit auch der Landwirte. 

Welche Erkenntnisse kann die Institutionenökomomik liefern, um Institutionen so zu gestal
ten, daß eine gesellschaftlich optimale Wasserqualität erreicht wird? Erstens ist zu berücksich
tigen, daß die Schaffung und Nutzung von Institutionen immer (Transaktions-)Kosten verur
sacht. Daher ist die Gestaltung der individuellen Verfügungsrechte auf die gesellschaftliche 
Wohlfahrt nicht ohne Einfluß (RICH1ER und FuRUBOlN 1996). Zweitens sind bei der Gestal
tung von Institutionen die zentralen Verhaltensannahmen der Institutionenökonomik zu be
rücksichtigen, nämlich die Annahme begrenzter Rationalität und die Annahme opportunisti
schen Verhaltens (vgl. WILUAMSON 1990). 

Aus der Umweltökonomie ist bekannt, daß eine pareto-ineffiziente Umweltqualität auf das 
Vorhandensein externer Effekte zurückgeführt werden kann. Als Problemlösung wird dann 
eine Internalisierung dieser externen Effekte vorgeschlagen, z.B. im Sinne Pigous durch eine 
Steuer oder im Sinne von Coase durch Verhandlungen zwischen den Betroffenen (vgl. SCHEE
LE 1997). Internalisierung ist dabei gleichbedeutend mit der Schaffung und Durchsetzung von 
Nutzungsregeln. SCHEELE (1996) spricht in diesem Zusammenhang von der "Institutionalisie
rung von Nutzungsregeln". Diese Institutionalisierung von Nutzungsregeln setzt voraus, daß 
Verfügungsrechte spezifiziert und erstmalig zugeteilt werden. Die Spezifizierung und Erstzu
teilung erfolgt dabei nicht über Märkte, sondern wird politisch-kollektiv gesteuert. 

Die Erstzuteilung von Verfügungsrechten beeinflußt in der Regel die Höhe der Transaktions
kosten, die bei Verhandlungen um die konkurrierende Nutzung eines Umweltmediums auf
treten. Deshalb hat die Frage, wem die Verfügungsrechte erstmalig zugeteilt werden, auch 
Einfluß auf die sich ergebende Umweltqualität.5 

Die Institutionenökonomik geht von der Annahme der begrenzten Rationalität aus. Diese An
nahme unterstellt nicht, daß sich Wirtschaftssubjekte irrational Verhalten. Sie besagt stattdes
sen, daß nicht die theoretisch beste aller Handlungen realisiert wird, sondern die beste der dem 
(unvollständig informierten) Wirtschaftssubjekt bekannten.6 Unvollständige Information liegt 
zum Beispiel in der Regel darüber vor, in welchem Ausmaß ein bestimmter Landwirt zur 
Umweltqualität (-belastung) beiträgt, und zwar sowohl bei dem betreffenden Landwirt selbst 
als auch bei anderen Individuen. Ein besonderes Problem im Zusammenhang mit unvollstän
diger Information ergibt sich dann, wenn Informationen asymmetrisch verteilt vorliegen. Dies 
ist für Prinzipal-Agenten-Beziehungen typischerweise der Fall, wenn etwa ein Landwirt bes
ser als die Betreiber eines Wasserwerkes darüber informiert ist, welche Kosten durch gewäs-

'Das Coase-Theorem, nach dem die sich ergebende Umweltqualität unabhängig von der Erstzuteilung der 
handelbaren Verfügungsrechte ist, setzt bekanntlich Transaktionskosten von Null voraus (RICHTER und 
FuRUBOTN 1996). Zur Verteilung von Verfügungsrechten im Bereich der deutschen Gewässerschutzpolitik 
vgl. WEINGARTEN (1996) und die dort angegebene Literatur. 

Daß dem Wirtschaftssubjekt nicht alle Handlungsalternativen bekannt sind, kann z.B, an den Kosten der In
formationsbeschaffung oder der begrenzten intellektuellen Kapazität eines jeden Menschen liegen, 

315 



serschonendere Bewirtschaftungsmaßnahmen verursacht werden. 

Die Annahme opportunistischen Verhaltens bedeutet, daß Wirtschaftssubjekte damit rechnen 
und gegebenenfalls Vorkehrungen dagegen treffen müssen, daß Vertragspartner ihr Eigenin
teresse unter "Zuhilfenahme von List" (Wn.LIAMSON 1990, S. 34) verfolgen. Bezogen auf den 
Agrarumweltbereichheißt dies, daß ein Teil der Landwirte (nicht notwendigerweise alle) ver
sucht sein dürfte, gegen rechtliche Bestimmungen zu verstoßen, wenn sie sich davon einen 
Nutzen versprechen (vgl. KARL und URFEI 1996). 

Der Schutz von Grund- und Oberflächengewässern vor landwirtschaftlich bedingten Emissio
nen von Nährstoffen und Pflanzenschutzmittelrückständen gestaltet sich generell schwierig, 
weil diese Emissionen diffus auftreten', das Ausmaß der Schädigung von natürlichen Stand
ortfaktoren abhängt und Emission und Immission häufig zeitlich weit auseinanderfallen 
(SCHEIERLING 1994). Dies zusammengenommen führt dazu, daß für alle in den Gewässer
schutz involvierten Akteure (Landwirte, Wasserwerke, Staat etc.) in einem hohen Maße un
vollständige Informationen vorliegen, die zudem asymmetrisch verteilt sind. 

Wird durch Vereinbarungen auf die Bewirtschaftungsweise von Landwirten Einfluß genom
men, liegen Prinzipal-Agenten-Beziehungen vor. Hierbei steht der Prinzipal (Wasserwerk, 
Staat etc.) vor dem Problem, wie er der Gefahr opportunistischen Verhaltens (Moral-hazard) 
seitens des Agenten (Landwirt) begegnen kann. So sind die Grenzvermeidungskosten des 
Agenten dem Prinzipal nur unzureichend bekannt. Er kann außerdem weder alle Aktionen des 
Agenten beobachten noch aus der Wasserqualität (soweit diese zu vertretbaren Kosten fest
stellbar ist) eindeutig darauf schließen, wie der Agent sich verhalten hat, d.h. ob er die verein
barten gewässerschonenden Maßnahmen durchgeführt hat oder nicht. 8 Ein weiteres Problem 
besteht für den Prinzipal in der Gefahr der Negativauslese (adverse Selektion), da eine Teil
nahme an freiwilligen Bewirtschaftungsvereinbarungen insbesondere für die Landwirte vor
teilhaft ist, deren (nur unzureichend feststellbare) Gegenleistungen unterdurchschnittlich sind 
(vgl. KARLund URFEI 1996). 

Nach KARL und URFEI (1996) können insbesondere folgende Punkte dabei helfen, Problemen 
der adversen Selektion und des moral hazard zu begegnen: 

- Abbau von Informationsasymmetrien durch Aufbau von Informationssystemen, durch 
Auktions- und Ausschreibungsverfahren (vgl. LATACZ-LoHMANN 1993) und durch die 
Auswahl geeigneter Träger der Durchführung von Agrarumweltprogrammen, 

- unterschiedlich lange Laufzeiten von Verträgen, damit Landwirte Reputationskapital auf
bauen können, 

- Angebot von differenzierten Verträgen anstelle von für alle Landwirte einheitlichen Verträ-
gen, 

- wirksame Sanktionsmaßnahmen bei Vertragsbrüchen. 

Die unterschiedlichen Erfahrungen mit den in den einzelnen Ländern Deutschlands verfolgten 
Gewässerschutzkonzepten zeigen, daß kooperative Ansätze, bei denen Wasserwerke und 
Landwirte gemeinsam nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Wasserqualität suchen, seit 
Ende der 80er Jahre zunehmend an Bedeutung gewonnen haben. Bei solchen Verhandlungslö-
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Daneben trägt die Landwirtschaft in geringerem Maße auch zu punktförmigen Verschmutzungen (nichtord
nungsgemä8e GOllelagerung oder Reinigung von Pflanzenschutzmittelgeräten) bei. 

Zum Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeit der Vertragseinhaltung einerseits und Höhe des erwarte
ten Gewinns bei Vertragseinhaltung, Wahrscheinlichkeit der Überführung bei Vertragsbruch und der Höhe 
der Strafe bei Überfilhrung andererseits vgl. HANP(1993). 



sungen liegen zwar die mit den Verhandlungen anfallenden Transaktionskosten höher als bei 
mit zentralen Ge- und Verboten arbeitenden Konzepten, allerdings tragen die Verhandlungen 
zu einer Verbesserung der Informationsverteilung bei. Des weiteren können das bessere ge
genseitige Problemverständnis und die persönlichen Kontakte die Gefahr opportunistischen 
Handeins verringern und damit Kontrollkosten einsparen helfen. 

Eine Möglichkeit, über bessere Anreizstrukturen zu einem effizienteren Gewässerschutz zu 
kommen, sehen LJpPERT et al. (1997) in der Einbeziehung sogenannter "Wasseragenten" (wa
ter agents). Diese sollten von Wasserwerken in Abhängigkeit von der Wasserqualität bezahlt 
werden und damit einen Anreiz haben, Landwirte durch Beratung oder Prämien zu gewässer
schonenderen Bewirtschaftungsweisen zu veranlassen. Die Einschaltung solcher Wasseragen
ten böte nach LJpPERT et al. im Vergleich zu direkten Kontakten zwischen Wasserwerken und 
Landwirten den Vorteil, daß die Wasseragenten aufgrund ihrer Spezialisierung auf Gewässer
schutz über ein besseres Know-how als die Wasserwerke selbst und als die Landwirte verfüg
ten. Als einen Schritt in diese Richtung sehen LIPPERT et al. an, daß in einigen Wasserschutz
gebieten in Deutschland bereits private, von Wasserwerken bezahlte Berater tätig sind. 

Vorteile eines solchen Kaufs von Beratungsdienstleistungen durch Wasserwerke über den 
Markt im Vergleich zu ihrer Integration in das eigene Unternehmen sind dann zu erwarten, 
wenn die Markttransaktionskosten geringer als die ansonsten anfallenden Unternehmenstrans
aktionskosten sind. Dies kann dann erwartet werden, wenn durch die Einschaltung solcher 
Wasseragenten economies of scale genutzt werden können, wenn die einzelnen Wasserwerke 
also zu klein sind, solche Beratungsleistungen eigenständig durchzuführen. Ob durch eine sol
che Vorgehensweise die Gefahr opportunistischen Verhaltens durch die Landwirte nur von 
den Wasserwerken zu den Wasseragenten verschoben wird, bleibt kritisch zu hinterfragen. 
Eine Verringerung dieser Gefahr und damit einhergehend eine Reduzierung von Transakti
onskosten, die mit der Anbahnung, Durchführung und Kontrolle von Vereinbarungen anfal
len, könnte dann eintreten, wenn der Wasseragent über bessere Informationen als das Was
serwerk verfügt oder die Landwirte aufgrund der Persönlichkeit des Wasseragenten mehr 
Hemmungen haben, diesen zu übervorteilen. 

4 Gewässerschutz in der Tschechischen Republik 
4.1 Gewässerschutzrelevante Institutionen und Organisationen 

Während in vielen Bereichen von Wirtschaft und Gesellschaft die rechtlichen Rahmenbedin
gongen seit Beginn der Transformationsphase drastisch verändert wurden, trifft dies für den 
Gewässerschutz nicht zu (HoLAS und KONVICKovA 1996). Das wichtigste Gesetz in diesem 
Bereich ist nach wie vor das 1973 erlassene Wassergesetz.9 Es legt fest, daß alle Gewässer un
ter staatlicher Aufsicht und Verwaltung stehen (CHOUR 1996). Mit der Verfassung von 1949 
waren alle Gewässer, die bis dahin öffentliche Güter waren, nationalisiert worden. 1960 war 
diese Nationalisierung dann auch auf alle übrigen Gewässer ausgedehnt worden. 

Das Wassergesetz verpflichtet alle Bodeneigentümer (-besitzer) dazu, landwirtschaftliche Flä
chen so zu bewirtschaften, daß die Quantität und Qualität der Gewässer bewahrt bleibt oder 
verbessert wird. Die Regierung und die mit dem Wassermanagement betrauten Organisatio
nen (Povodi) können besonders bedeutende Wassereinzugsgebiete als Schutzgebiete auswei
sen und die Nutzungsrechte der Eigentümer innerhalb dieser Gebiete einschränken (§§ 18, 
19). 

"The Water Act", Act No. 138/1973 S. B. Ein Aufzählung der für den Gewässerschutz relevanten rechtli
chen Bestimmungen findet sich bei CESKY EKOLOGICKY USTAV (o.J.). 
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Die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser ist - wie im deutschen Recht - grundsätz
lich genehmigungspflichtig. Die mit der Unterhaltung von Wasserläufen betrauten Povodi 
sind berechtigt, von den Wasserentnehmern Gebühren zu verlangen. Diese Gebühren sollen 
die mit der Gewässerunterhaltung anfallenden Kosten decken. In der Tschechischen Republik 
existieren fünf Povodi, deren Zuständigkeitsbereiche regional nach den Einzugsgebieten der 
wichtigsten Flüsse aufgeteilt sind. Rechtlich gesehen handelt es sich seit kurzem um Aktien
gesellschaften, deren einziger Anteilseigner zur Zeit das Landwirtschaftsministerium ist (PRA
ZAN 1997a). Die Povodi sind neben der Unterhaltung der Wasserläufe für den Schutz vor 
Überschwemmungen und das Trinkwasserangebot verantwortlich. Dazu verkaufen sie Verfü
gungsrechte an die Wasserwerke, die die Förderung, Aufbereitung und Verteilung des Was
sers an den Endverbraucher übernehmen. 

Zum (Grundwasser-)Schutz wurden 17 % der landwirtschaftlichen Fläche (720000 ha) als 
Schutzgebiete nach § 18 des Wassergesetzes ausgewiesen. Zudem liegen 750000 ha LF in 
Schutzgebieten nach § 19, die insbesondere Oberflächengewässer betreffen (PRAZAN 
1997b).10 Die für die Landwirtschaft relevanten Auflagen sind in den erstgenannten Schutzge
bieten nach PRAZAN (1997a) moderat, und es werden keine Ausgleichszahlungen an Land
wirte gewährt. Die Auflagen in den letztgenannten Gebieten sind dagegen restriktiver. 

In der Zone 1 der Schutzgebiete sind alle landwirtschaftlichen Aktivitäten verboten. Die Be
schränkungen der Zone 2 lassen eine landwirtschaftliche Nutzung der Flächen zu, wobei Ein
schränkungen hinsichtlich der Verwendung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln gelten. 
Zudem sind die Anlage von Güllebehältern und die Schweinehaltung in dieser Zone verboten. 
Zone 3 ist die am wenigsten restriktive. Bis Ende 1997 soll nach einer Vorgabe des Landwirt
schaftsministeriums ein System für die von den Povodi zu gewährenden Ausgleichszahlungen 
an die betroffenen Landwirte eingeführt werden (PRAZAN 1997a). 

Die gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Trinkwasser in der Tschechischen Republik stim
men hinsichtlich Nitrat mit denen der EU überein (maximal 50 mg NO:YI). Bei Pestiziden gibt 
es in der Tschechischen Republik wirkstoffspezifische Grenzwerte im Gegensatz zu dem in 
der EU gültigen einheitlichen Grenzwert von 0,1 f.l.g/1 je Einzelwirkstoff. 

HOLAS und KONVICKOV A (1996) kommen bei einer Bewertung der rechtlichen Rahmenbedin
gungen zu dem Schluß, daß sie nicht in der Lage waren, eine Verschlechterung der Gewässer
qualität, zu der die Landwirtschaft in den 70er und 80er Jahren wesentlich beigetragen hat, zu 
verhindern. Die Ursachen hierfür liegen weniger in fehlenden gesetzlichen Bestimmungen als 
vielmehr in einem mangelnden Vollzug der bestehenden Regelungen. Nach NAß (1996, S. 
127) wurde die ökologische Wirksamkeit des Wassergesetzes insbesondere "durch die vielfäl
tigen, für das politische System typischen 'Ausnahmegenehmigungen' aufgeweicht". Das 
tschechische Umweltrninisterium (MoE 1995a) bewertet das Wassergesetz grundsätzlich po
sitiv, schränkt aber ein, "this act does not adequately define existing property rights and own
ership issues with regard to waters and their environment". 

Neben den genannten Institutionen und Organisationen, die direkt auf den Gewässerschutz 
wirken, beeinflussen auch die agrarpolitischen Regelungen indirekt die Gewässerqualität. Ei
ne besondere Bedeutung kommt hierbei den Relationen zwischen Erzeugerpreisen und den 
Preisen für Dünge- und Pflanzenschutzmitteln zu, da diese die Bewirtschaftungsintensität und 
damit letztlich auch die Gewässerqualität beeinflussen. 

10 Die Schutzgebiete überlagern sich zum Teil. 
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Betrachtet man die Gestaltung der Preise für Wasser, erkennt man, daß hiervon keine Anreize 
ausgehen, die Wasserqualität zu verbessern. Der Preis, zum dem die jeweiligen Povodi Was
sernutzungsrechte an die Wasserwerke verkaufen, richtet sich nach den Kosten, die den Povo
di für die Unterhaltung der Wasserläufe sowie für Maßnahmen zum Schutz vor Über
schwemmungen und zur Verbesserung der Oberflächengewässerqualität entstehen. Zwar ist es 
den Povodi gestattet, Gewinn zu erwirtschaften, sie sind jedoch verpflichtet, einen Großteil 
davon zu investieren. In den Endyerbraucherpreis fließen außerdem die Kosten ein, die bei 
den Wasserwerken für die Aufbereitung und Verteilung des Wassers anfallen. 

Wegen der Präferenzen der privaten Haushalte kann man davon ausgehen, daß es für Wasser
werke nicht sinnvoll ist, kostensteigemde qualitätsverbessernde Maßnahmen zu ergreifen, so
lange das Trinkwasser einer bestimmten Mindestqualität genügt. Eine Verminderung z.B. des 
Nitratgehalts wird kaum dazu führen, daß die Haushalte ihre Nachfrage nach Wasser ausdeh
nen. Da die Haushalte nicht die Wahl zwischen Wasser verschiedener Qualitäten und Preise 
haben, können die Wasserwerke auch keine Marktsegmentierung durchführen. 

Die Preissteigerungen für Trinkwasser (und gleichzeitig auch für Abwasser) der letzten Jahre 
zeigen aber, daß die Nachfrage preiselastisch reagiert. Seit Beginn der Transformationsphase 
wurde die direkte staatliche Subventionierung der Trinkwasserversorgung mehr und mehr ab
gebaut. Bis Ende 1990 mußten private Haushalte 0,60 CKlm3 (0,05 DM/m3) bezahlen (NAß 

1996), 1994 dagegen 9,56 CKlm3 (0,54 DM/m3).11 Im gleichen Zeitraum reduzierte sich der 
Wasserverbrauch im Bereich der öffentlichen Wasserversorgung um 17 % (MoE 1995a).12 

4.2 Auswirkungen eines EU·Beitritts auf den Gewässerschutz 

Es spricht vieles dafür, daß Tschechien in der ersten Hälfte des nächsten Jahrzehnts der EU 
beitreten wird. Da ein Beitritt eine VOllständige Übernahme des acquis communitaire erfor
dert, ist bereits im Vorfeld davon auszugehen, daß die Tschechische Republik wichtige Poli
tik- und Rechtsbereiche noch stärker mit der EU harmonisieren wird. Die größten Auswirkun
gen auf den Gewässerschutz dürften hierbei von der Übernahme der Gemeinsamen Agrarpo
litik der EU ausgehen. Es ist zu erwarten, daß die Veränderung der Preisrelationen eine Erhö
hung der Bewirtschaftungsintensität induziert, die tendenziell geWässerbelastend wirkt. 
Gleichzeitig bietet aber die Einführung von Agrarumweltprogrammen, die im Rahmen der 
EU-Verordnung 2078/92 von der EU co-finanziert werden können, die Möglichkeit, umwelt
gerechte Produktionsverfahren zu fördern. 

Die Anwendung der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) erfordert die Ausweisung nitratgeflihrdeter 
Gebiete und die Definition von "Regeln der guten fachlichen Praxis"l3. Diese können auch die 
Verpflichtung zur Erstellung von Nährstoffbilanzen enthalten. Hinsichtlich des Qualitätsstan
dards für Trinkwasser ist eine Änderung der zugelassenen Pflanzenschutzmittelrückstände er
forderlich. 

11 

12 

13 

Wechselkurs 1990: 11,11 CKlDM, 1994: 17,75 CKIDM (CzBcHNAll0NALBANQUE, versch. Jgg). 

Die Entnahme von Grund- und Oberflächenwasser ging im Bereich Landwirtschaft sogar um 60 % zurück, 
in der Industrie um 30 %, bei der Energieherstellung um 23 %. Es ist allerdings offensichtlich, daß diese 
Rückgänge nicht alleine auf Änderungen des Wasserpreises zurückgeführt werden können. 

Einen Überblick über Nitratpolitiken in der EU und einigen osteuropäischen Ländern geben BROUWER und 
KLBINHAN8 (Hrsg.) (1997). 
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5 Schlußfolgerungen 

Bei einer Novellierung des tschechischen Wassergesetzes sollte darauf geachtet werden, Ver
fügungsrechte klar zu spezifizieren, d.h. klar zu definieren, ob und wenn ja in welchem Aus
maß Landwirte das Recht haben, mit ihrer Bewirtschaftung zu einer Beeinträchtigung der 
Wasserqualität beizutragen. Klare Regelungen, egal zu wessen Gunsten, sind unter dem 
Blickwinkel der Reduzierung von Transaktionskosten zwischen Landwirten und Wasserwer
ken oder Povodi auf jeden Fall begrüßenswert. 

Um die Gefahr des moral hazard zu verringern, sollten festgestellte Verstöße gegen Vereinba
rungen spürbar sanktioniert werden. Die Einhaltung einiger Bestimmungen - etwa über Min
destlagerkapazitäten für Wirtschaftsdünger - ist relativ einfach kontrollierbar. Schwieriger zu 
kontrollieren sind dagegen z.B. quantitative Beschränkungen der Ausbringung von Dünge
mitteln. Hier kann die Verpflichtung der Landwirte zur Nährstoffbilanzierung und die Kon
trolle dieser Nährstoffbilanzen eine sinnvolle Ansatzstelle sein. Bei einer Umsetzung der EU
Nitratrichtlinie muß Tschechien für den Bereich der Düngung Regeln der guten fachlichen 
Praxis definieren, die auch eine Bilanzierungspflicht beinhalten können. 

Opportunistischem Verhalten kann auch dadurch entgegengewirkt werden, ein Vertrauensver
hältnis oder zumindest ein gegenseitiges Problemverständnis z.B. durch gemeinsame Arbeits
kreise aufzubauen, wie positive Erfahrungen in einigen deutschen Bundesländern belegen 
(WEINGARTEN 1996). Die Voraussetzungen für den Erfolg einer solchen kooperativen Vorge
hensweise sind wegen der geringen Anzahl der anzusprechenden Landwirte in der großbe
trieblich strukturierten tschechischen Landwirtschaftl4 günstiger als in vielen westeuropäi
schen Ländern. Die tschechische Regierung hat bekräftigt, daß solche Verhandlungslösungen 
für die tschechische Umweltpolitik zukünftig an Bedeutung gewinnen sollen (MoE 1995a). 

6 Zusammenfassung 

Trotz des drastischen Rückgang des Düngereinsatzes in den letzten Jahren stellt die Belastung 
von Gewässern mit Nitrat und Phosphat in der Tschechischen Republik nach wie vor ein Pro
blem dar. Aus institutionenökonomischer Sicht ist bei einer Anpassung des tschechischen 
Gewässerschutzrechts insbesondere zu berücksichtigen, wie die mit dem Gewässerschutz ver
bundenen Transaktionskosten beeinflußt werden. Umsetzung und Kontrolle gewässerschutz
relevanter Bestimmungen können durch asymmetrische Informationen und opportunistisches 
Verhalten erschwert werden. Dem kann durch geeignete Maßnahmen teilweise entgegenge
wirkt werden. 

Summary 

In the Czech Republic the use of fertilizer has drastically declined during the last years. How
ever, water pollution with nitrate and phosphate still remains a problem. From an institutional 
economic point of view, special consideration should be given to the impact on the transaction 
costs linked to water conservation that an adjustment of the Czech water legislation would 
have. The implementation and enforcement of water legislation are often hampered by asym
metric information and moral hazard. Appropriate measures can help to partly counteract 
these problems. 

14 Zur Betriebsgrößensttuktur vgl. Tlu..ACK und SCHULZE (1997). 
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